
  

 

Gegenüberstellung geltendes Recht / Teilrevision Sy nopse 

 

Schulgesetz 

vom 27. September 1990 

Schulgesetz 

(Beitritt zum Sonderpädagogik-Konkordat) 

Änderung vom   

 

Der Kantonsrat des Kantons Zug, 

gestützt auf § 41 Bst. b und i der 

Kantonsverfassung, 

beschliesst: 

Der Kantonsrat des Kantons Zug, 

gestützt auf § 41 Bst. b und i der 

Kantonsverfassung, 

beschliesst: 

 I. 

Das Schulgesetz vom 27. September 1990 wird 

wie folgt geändert: 

§ 6 
1 Kinder, die bis Ende Februar das fünfte Alters-

jahr erfüllen, haben auf Beginn des folgenden 

Schuljahres den obligatorischen Kindergarten zu 

besuchen. Erfüllen sie bis Ende Mai das fünfte Al-

tersjahr, sind sie zum Eintritt in den obligatori-

schen Kindergarten berechtigt. 
2 In besonderen Fällen kann der Rektor auf Ge-

such und nach Anhören der Erziehungsberechtig-

ten, der Kindergärtnerin sowie auf Antrag des 

Schulpsychologischen Dienstes und allenfalls des 

Schularztes einen früheren oder späteren Schul-

eintritt bewilligen. 

§ 6 Abs. 2 
 

 

 

 

 

 

2 In besonderen Fällen kann der Rektor auf Ge-

such der Erziehungsberechtigten einen früheren 

oder späteren Schuleintritt bewilligen. 

§ 30 

Schularten 
1 Die Sekundarstufe I gliedert sich in die Werk-, 

Real- und Sekundarschule sowie die ersten zwei 

Jahre des Gymnasiums der Kantonsschule. 
2 Die Werkschule ist für lernbehinderte Kinder be-

stimmt, die die Anforderungen der Realschule 

nicht erfüllen. Die Gemeinden können lernbehin-

derte Kinder auch in die Realschule integrieren. 
3 Die Realschule bereitet die Schüler auf eine Be-

rufslehre vor. 
4 Die Sekundarschule bereitet die Schüler auf eine 

Berufslehre oder auf eine weitere schulische Aus-

bildung vor. 
5 Der Bildungsrat legt das Verfahren für die Zuwei-

sung in die einzelnen Schularten fest. 
6 Der Bildungsrat regelt den Wechsel zwischen 

den Schularten. Er trifft Massnahmen zur Gewähr-

leistung des Übertritts begabter Schüler in das 

Gymnasium der Kantonsschule. 

§ 30 Abs. 2 
 

 

 

 

2 Die Werkschule ist die Kleinklasse für besondere 

Förderung der Sekundarstufe I. Die Gemeinden … 
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D. Besondere Förderung und Sonderschulung D. Sonder pädagogik und besondere Förderung  

 § 33 [neu] 

Sonderpädagogik 
1 Der Kanton Zug tritt der Interkantonalen 

Vereinbarung über die Zusammenarbeit im 

Bereich der Sonderpädagogik (Sonderpädagogik-

Konkordat) bei. 
2 Der Regierungsrat erlässt auf Antrag des 

Bildungsrates ein kantonales Konzept 

Sonderpädagogik. 
3 Das Konzept regelt die sonderpädagogischen 

Angebote der gemeindlichen Schulen, die 

Angebote der Sonderschulung, die 

Qualitätsentwicklung sowie den 

Finanzierungsmodus. 

§ 33 

Besondere Förderung 
1 Die Gemeinden sorgen dafür, dass teilweise 

schulbereite, lernbehinderte oder verhaltensauffäl-

lige Kinder sowie Kinder mit ungenügenden 

Deutschkenntnissen, mit einer besonderen Bega-

bung oder Hochbegabung besonders gefördert 

werden. 
2 Die besondere Förderung ist in erster Linie in-

nerhalb der Regelklasse sowie klassen- und stu-

fenübergreifend anzubieten. Es können auch 

Kleinklassen geführt werden. 
3 In Einzelfällen können auch Kinder mit einer Be-

hinderung im Sinne der Invalidenversicherungsge-

setzgebung in der Regelklasse geschult werden. 
4 Bei der besonderen Förderung lernbehinderter 

oder verhaltensauffälliger Kinder innerhalb der 

Regelklasse unterstützt ein Schulischer Heilpäda-

goge den Unterricht. 
5 Über die besondere Förderung entscheidet der 

Rektor nach Anhören der Erziehungsberechtigten, 

des Klassenlehrers und des Schulischen Heilpä-

dagogen. Dauert die Förderung länger als ein Jahr 

oder soll eine Zuweisung in eine Kleinklasse erfol-

gen, entscheidet er aufgrund einer Stellungnahme 

des Schulpsychologischen Dienstes. 
6 Der Bildungsrat erlässt Ausführungsbestimmun-

gen. 

§ 33 bis [neu] 

Besondere Förderung 
1-2 wie bisher § 33 Abs. 1 - 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 wie bisher § 33 Abs. 4. 
 

4 Kinder mit einem Bedarf an verstärkten 

Massnahmen werden, soweit dies möglich ist und 

es dem Wohle des Kindes dient, in der 

Regelklasse unterrichtet. 
 

5-6 wie bisher § 33 Abs 5 - 6. 
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§ 34 

Sonderschulen 
1 Der Regierungsrat erlässt auf Antrag des Bil-

dungsrates ein kantonales Sonderschulkonzept. 
2 Die Gemeinden sorgen dafür, dass Kinder, die 

aus intellektuellen, sozialen, psychischen, physi-

schen Gründen in den gemeindlichen Schulen 

nicht angemessen 

gefördert werden können, eine entsprechende 

Sonderschulung erhalten. 
3 Der kantonale Schulpsychologe trifft, allenfalls 

unter Beizug weiterer Fachpersonen, die notwen-

digen Abklärungen. Er bezieht alle Beteiligten, 

insbesondere den Rektor und die Erziehungsbe-

rechtigten, in eine Gesamtbeurteilung mit ein und 

stellt der Direktion für Bildung und Kultur Antrag 

für eine Kostengutsprache. 
4 Die Direktion für Bildung und Kultur entscheidet 

über die Mitfinanzierung. 
5 Der Rektor entscheidet über die Zuweisung in 

Kenntnis des Antrags des kantonalen Schulpsy-

chologen und des Finanzierungsentscheids der Di-

rektion für Bildung und Kultur. 
6 Die Gemeinden sorgen zudem dafür, dass be-

sonders begabte Jugendliche zur Vorbereitung auf 

den Spitzensport oder auf eine Karriere im musi-

schen Bereich im Sinne der entsprechenden inter-

kantonalen Vereinbarung Schulen mit angepass-

ten schulorganisatorischen Rahmenbedingungen 

besuchen können. Über die Zuweisung entschei-

det der Rektor. 

§ 34 Abs. 1 

Sonderschulung 
1 aufgehoben. 

 

§ 35 

Sonderschulen im Kanton Zug 
1 Der Bildungsrat anerkennt die einzelnen Sonder-

schulen in Anwendung des kantonalen Sonder-

schulkonzeptes und der entsprechenden interkan-

tonalen Vereinbarung. 
2 Der Regierungsrat schliesst mit den Trägern der 

Sonderschulen Leistungsvereinbarungen ab, die 

insbesondere den Auftrag der Schulen und die fi-

nanzielle Abgeltung durch den Kanton regeln. 
3 Die Wohnsitzgemeinde des entsprechenden Kin-

des trägt 50 % der Kosten, die der Kanton für die 

Schüler aus der betreffenden Gemeinde gemäss 

Leistungsvereinbarung aufzuwenden hat. Lehnt 

die Direktion für Bildung und Kultur gestützt auf § 

34 Abs. 4 dieses Gesetzes eine Kostengutsprache 

§ 35 Abs. 1 und 4 
 

1 Der Bildungsrat anerkennt die einzelnen 

Sonderschulen. Er stützt sich dabei auf das 

kantonale Konzept Sonderpädagogik und das 

Sonderpädagogik-Konkordat. 
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ab, so hat die Gemeinde 100 % der Kosten zu tra-

gen. 
4 Werden Schüler aus sozialen Gründen einer Pri-

vatschule zugewiesen, die nicht als Sonderschule 

im Sinne der entsprechenden interkantonalen Ver-

einbarung anerkannt ist, regelt die Gemeinde mit 

der Schule die Leistungsabgeltung im Sinne von § 

36 dieses Gesetzes. 

4 Werden Schüler aus sozialfürsorgerischen 

Gründen einer Privatschule zugewiesen, ….(Rest 

unverändert). 

§ 44 

Kantonale Schuldienste 

Der Kanton führt folgende Schuldienste: 

a) Schulpsychologischer und Schultherapeutischer 

Dienst sowie Erziehungsberatung; 

b) Berufsberatung gemäss Berufsbildungsgesetz; 

c) Verkehrsinstruktion; 

d) Didaktisches Zentrum. 

§ 44  

Kantonale Schuldienste 

Der Kanton führt folgende Schuldienste: 

a) Schulpsychologischer Dienst 

b) - d) unverändert 

§ 63 

Schulleitung 
1 Jede Gemeinde hat eine Schulleitung, die für die 

personelle, pädagogische, organisatorische sowie 

administrative Führung der Schule (operative Füh-

rung) zuständig ist. 
2 Sie setzt sich aus dem Rektor und den Schul-

hausleitern zusammen. Zur Unterstützung des 

Rektors können Prorektoren eingesetzt werden. 
3 Die Schulleitung hat insbesondere folgende Auf-

gaben: 

a) sie stellt die Informationen inner- und ausser-

halb der Schule sicher; 

b) sie arbeitet mit Elternorganisationen zusam-

men; 

c) sie wirkt bei den Zielsetzungen und Inhalten für 

die Lehrerweiterbildungsangebote mit. 
4 Der Rektor steht der Schulleitung vor. Er ist für 

die operative Führung verantwortlich und hat ins-

besondere folgende Aufgaben: Er 

a) ist für die Erfüllung der vom Gemeinderat über-

tragenen Aufgaben, die Umsetzung des Qualitäts-

entwicklungskonzeptes, die Durchführung der in-

ternen Evaluation der Schule und die Festlegung 

von Qualitätsmassnahmen verantwortlich; 

b) berät den Schulpräsidenten und die Schulkom-

mission; 

c) entscheidet über die Promovierung auf der Pri-

marstufe, die Niveauwechsel sowie den Wechsel 

der Schulart auf der Sekundarstufe I; 

d) stellt Antrag auf Ernennung von Schulhauslei-

§ 63 Abs. 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Der Rektor steht der Schulleitung vor. Er ist für 

die operative Führung verantwortlich und hat 

insbesondere folgende Aufgaben: Er 

a) und b) unverändert 

c) entscheidet über den Übertritt von der 

Vorschulstufe in die Primarstufe, über die 

Promovierung auf der Primarstufe, die 

Niveauwechsel sowie den Wechsel der Schulart 

auf der Sekundarstufe I; 

d) - f) unverändert 
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tern; 

e) beurteilt die Schulhausleiter; 

f) bewilligt Gesuche für die Intensivweiterbildung. 
5 Der Schulhausleiter steht einer Schuleinheit vor. 

Er ist in seinem Zuständigkeitsbereich für die Be-

urteilung und Weiterentwicklung der 

Unterrichts- und Schulqualität verantwortlich. Er 

beurteilt die Auftragserfüllung der ihm zugeteilten 

Lehrer. 
6 Das Amt für gemeindliche Schulen arbeitet mit 

der Konferenz der Rektoren der gemeindlichen 

Schulen zusammen. 

§ 74 

Zulassung 
1 Die Errichtung von Privatschulen ist gewährleis-

tet. 
2 Privatschulen bedürfen der Anerkennung durch 

die Direktion für Bildung und Kultur, wenn sie den 

Unterricht im Bereich der obligatorischen Schulzeit 

übernehmen wollen. 
3 Für die Anerkennung von privaten IV-

Sonderschulen gelten zusätzlich die Vorausset-

zungen des Bundesgesetzes über die Invaliden-

versicherung. 

§ 74 Abs. 3 
 

 

 

 

 

 

 

3 Die Anerkennung privater Sonderschulen richtet 

sich nach § 35 dieses Gesetzes. 

 II. 

Diese Änderungen treten unter dem Vorbehalt des 

Referendums gemäss § 34 der Kantonsverfassung 

am 1. Januar 2009 in Kraft. 

 

 

Zug,   

 

Kantonsrat des Kantons Zug 

 

Karl Betschart Tino Jorio 

Präsident Landschreiber 

 

 

 


